
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Werkleistungen der Metallgiesserei Spremberg
GmbH und mit ihr verbundener Unternehmen 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  

1. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und 
Werkleistungen gelten für sämtliche – auch zukünftigen –
Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien. Abweichende 
Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns zuvor 
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.  

2. Entgegenstehenden oder von unseren Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Werkleistungen 
abweichende Bedingungen des Käufers wird ausdrücklich 
widersprochen. 

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und 
Werkleistungen gelten nur gegenüber Unternehmen. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen  

1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus dem Angebot 
nichts anderes ergibt. Das Angebot hat ab dem Zeitpunkt der 
Erstellung 3 Monate Gültigkeit. 

2. Bestellungen können wir innerhalb von 6 Wochen annehmen. Die 
Frist beginnt mit dem Eingang der Bestellung. 

3. Für den Umfang der Lieferung oder Leistung ist alleinig unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Zusicherungen von 
Eigenschaften, Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

4. Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden 
oder Zusicherungen zu geben, die von dem Inhalt des schriftlichen 
Vertrages abweichen. 

5. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.   

6. Alle Angaben zur Konstruktion von Produkten in Form von 
Zeichnungen und/oder Tabellen gelten stets annäherungsweise. 
Für konstruktionsbedingte Abweichungen des 
Vertragsgegenstandes gegenüber Zeichnungen, Abbildungen 
oder sonstigen Beschreibungen wird nicht gehaftet.  

7. Bei Serien- oder Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht 
einer Mehr- oder Minderlieferung von 10% vor. Die Mehr- oder 
Mindermenge wird entsprechend berechnet. 

8. Wir sind stets auch zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese 
Liefermengen für den Käufer nicht unzumutbar sind. 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen  

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise „ab Lager“ oder „ab Werk“, ausschließlich 
Versandkosten, Zoll, Verpackung und zzgl. der jeweils gültigen 
Umsatzsteuer (vgl. EXW – Incoterms 2010). 

2.  Für die Berechnung der Ware gelten stets die am Tage der 
Auftragsbestätigung gültigen Preise. Unsere Preise werden als 
Grundpreise angegeben. Aufgrund der starken Abhängigkeit 
unserer Preise von den Energie- und Metallkosten verstehen sich 
diese Grundpreise zuzüglich eines Energieteuerungszuschlages 
(ETZ) sowie eines Materialteuerungszuschlages (MTZ), der 
sowohl den aktuellen Energie- und Metallpreis als auch das 
tatsächliche Rohteilegewicht berücksichtigt. 

3. Bei Lieferfristen von mehr als 2 Monaten sind wir berechtigt, die 
vereinbarten Preise entsprechend zu erhöhen oder 
herabzusetzen, soweit nach Vertragsschluss erhebliche 
Änderungen der Gehalts-, Material-, Energie- oder Rohstoffkosten 
eingetreten sind und wir diese Änderungen nicht zu vertreten 
haben. Eine etwaige Preiserhöhung wird 10% nicht überschreiten. 

4. Wenn sich nach Vertragsschluss auftragsbezogene Kosten, die 
nicht unter Abs. 2 und 3 fallen, wesentlich ändern, sind die 
Vertragspartner verpflichtet, sich über eine Anpassung der Preise 
zu verständigen.  

5. Sofern Rahmenverträge oder Festpreisvereinbarungen zwischen 
dem Käufer und uns abgeschlossen sind, gelten diese vorrangig. 
Sie werden, soweit dies erforderlich ist, durch diese allgemeinen 
Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Werkleistungen 
ergänzt. 

6. Der Abzug von Skonto bedarf ausdrücklicher und schriftlicher 
Vereinbarung. 

7. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Für Teillieferungen 
werden Teilrechnungen gestellt. Für jede Teilrechnung laufen die 
Zahlungsfristen gesondert. 

8. Wir sind berechtigt, sämtliche Ansprüche aus unseren 
Geschäftsverbindungen an Dritte abzutreten.  

9. Es gelten die gesetzlichen Regelungen bezüglich des 
Zahlungsverzuges. 

10. Wechsel oder Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber 
nicht aber an Erfüllungs Statt an und dies nur nach besonderer 
Vereinbarung. Unsere Forderung ist erst an dem Tag erfüllt, an 
dem wir über den Gegenwert verfügen können, ohne mit 
Rückbelastungsansprüchen rechnen zu müssen. Einzugskosten, 
Diskont- und Wechselspesen sowie Zinsen gehen stets zu Lasten 
des Käufers und sind sofort zur Zahlung fällig. 

11. Der Käufer kann nur mit einer unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur insoweit ausüben, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 4 Lieferungs- und Abnahmepflichten 

1. Die Lieferfrist beginnt im Zweifel mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung durch uns. Lieferfristen sind grundsätzlich 
unverbindlich und annähernd, es sei denn, etwas anderes ist 
ausdrücklich vereinbart. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt 
ausnahmslos den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden 
zu liefernden Unterlagen voraus, den rechtzeitigen Erhalt alle etwa 
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Freigaben, die 
Erfüllung sämtlicher Vertragspflichten des Kunden, insbesondere 
vereinbarte Zahlungsbedingungen. Sind einzelne oder mehrere 
dieser Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich 
die Lieferzeit für einen angemessen Zeitraum. Dies gilt nicht, 
soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. Als Liefertag gilt 
der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, anderenfalls der 
Tag der Absendung.  

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk" (vgl. 
EXW – Incoterms 2010). Maßgebend für die Einhaltung des 
Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. 
Abholbereitschaft durch uns. 

3. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch höhere Gewalt 
oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu 
vertretende Umstände (z.B. behördliche Maßnahmen, Unruhen 
oder Ausbleiben von Lieferungen von unseren Lieferanten) 
gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der 
Behinderung. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, so 
können wir und der Käufer hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag unter Ausschluss von gegenseitigen 
Schadensersatzansprüchen zurücktreten. 

4. Geraten wir in Lieferverzug, so ist der Käufer berechtigt, eine 
angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren ergebnislosem 
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten; im Falle der Unmöglichkeit 
unserer Leistung steht ihm das Recht auch ohne Nachfrist zu. 
Angemessen ist eine Frist von mindestens 2 Monaten. 

Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung 
länger als 2 Monate nicht erfolgt. 

Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) 
sind unbeschadet des Abs. 5 ausgeschlossen; gleiches gilt für 
Aufwendungsersatz. 

5. Der unter Abs. 4 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
vereinbart ist, auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige 
Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von uns beruhen. 

Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 
Kardinalpflicht verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, 
sondern auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende 
entsprechend. 

6. Sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft ausdrücklich vereinbart 
und auch so bezeichnet wurde, gelten die Haftungsbegrenzungen 
aus Abs. 4 und 5 nicht; gleiches gilt, wenn der Käufer wegen des 
durch uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass 
sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. 
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7. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, 
Fertigungslosgrößen und Abnahmeterminen (Parameter) können 
wir, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, spätestens 3 
Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung 
der genannten Parameter hierfür verlangen. Kommt der Käufer 
diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir 
berechtigt, eine 2wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren 
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu 
fordern. 

8. Wünscht der Käufer, dass notwendige Prüfungen von uns 
durchgeführt werden, so sind Art und Umfang der Prüfungen zu 
vereinbaren. Geschieht diese Vereinbarung nicht spätestens bei 
Vertragsabschluss, so gehen die Kosten später erfolgter 
Prüfungen stets zu Lasten des Käufers. 

9. Soll eine Lieferung anhand eines von uns erstellten Musters 
erfolgen, so hat der Käufer dieses Muster unverzüglich nach 
Empfang des Musters zu besichtigen und freizugeben. 

10. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er 
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder eine zufällige Verschlechterung des 
Kaufgegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem 
dieser in Annahmeverzug gerät. 

§ 5 Gefahrübergang – Verpackungskosten – Versicherung  

1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens 
jedoch mit Verlassen unseres Hauses geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des 
Liefergegenstandes auf den Käufer über (vgl. EXW – Incoterms 
2010). 

2. Verzögert sich die Übergabe aufgrund eines Umstandes, den der 
Käufer zu vertreten hat oder auf dessen Anweisung, so geht die 
Gefahr von dem Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf 
den Käufer über. Auf ausdrückliche schriftliche Anforderung des 
Käufers sind wir verpflichtet, auf dessen Kosten die bei uns 
lagernde Ware zu versichern. Dies gilt auch in den Fällen, in denen 
ein Liefertermin nicht ausdrücklich vereinbart ist mit der Maßgabe, 
dass die Gefahr auf den Käufer 7 Kalendertage nach der Anzeige 
der Versandbereitschaft übergeht. 

3. Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich zu übernehmen, 
anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu 
versenden oder zu speditionsüblichen Kosten und auf Gefahr des 
Käufers zu lagern, zu letzterem sind wir auch berechtigt, wenn der 
von uns übernommene Versand ohne unser Verschulden nicht 
durchgeführt werden kann. Eine Woche nach Beginn der 
Lagerung gilt die Ware als geliefert. 

Mangels besonderer Weisung erfolgt die Wahl der Transportmittel 
und des Transportweges nach unserem Ermessen. 

4. Sofern es der Käufer wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; alle insoweit anfallenden 
Kosten trägt der Käufer. 

5. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Der 
Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf 
eigene Kosten zu sorgen. 

6. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet seiner Rechte aus §§ 
433 ff BGB entgegenzunehmen. 

§ 6 Maße – Gewichte – Liefermengen  

1. Für die Einhaltung der Maße gelten die DIN- und EN-Normen. Im 
Übrigen geben wir Maße und Gewichte in unseren Angeboten und 
Auftragsbestätigungen nach bestem Wissen an. Sie sind jedoch 
keine Beschaffenheitsgarantien. Geringfügige Abweichungen, 
insbesondere gießereitechnisch bedingte Mehr- oder 
Mindergewichte, berechtigen den Käufer nicht zu 
Beanstandungen und Mängelansprüchen, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist. 

2. Gegenüber der Auftragsmenge ist bei Serienanfertigungen 
aufgrund der Besonderheiten des Metallgießverfahrens eine 
Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% zulässig. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt  

1. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller 
Nebenforderungen, sowie bis zur Zahlung aller übrigen 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung bleibt die gelieferte 
Ware unser Eigentum. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die 

Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. 

2. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der 
Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer erlangen wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zur Sachgesamtheit. Die 
hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im Sinne der Abs. 1. 

3. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und instand zu halten; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Verlust und Beschädigung 
ausreichend zum Wiederbeschaffungswert zu versichern. Die 
Versicherungspolice sowie der Nachweis der Bezahlung der 
Prämien sind uns auf Verlangen vorzulegen. Ansprüche aus dem 
Versicherungsverhältnis tritt er bereits jetzt an uns ab. Sobald das 
Eigentum auf den Käufer übergeht, erlischt diese Abtretung. 

4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern, es sei 
denn, er befindet sich zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung im 
Zahlungsverzug mit unseren Kaufpreisforderungen. 

5. Der Käufer tritt an uns bereits zum jetzigen Zeitpunkt alle 
Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware gegen Dritte erwachsen. Wird die Vorbehaltsware 
nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung veräußert, so 
gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur 
bis zur Höhe des dem Käufer von uns in Rechnung gestellten 
Werts der Vorbehaltsware. Dies gilt auch, wenn die 
Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, die ebenfalls nicht 
uns gehören, weiterveräußert wird. 

6. Der Käufer ist auch nach der Abtretung zur Einziehung der 
Forderung ermächtigt. Die Einzugsermächtigung können wir 
sowohl aus berechtigtem Interesse einschränken als auch aus 
wichtigem Grund, insbesondere für den Fall des 
Zahlungsverzuges, widerrufen. Wir können verlangen, dass uns 
der Käufer die ihm abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, dazugehörige Unterlagen aushändigt und seinem 
Schuldner die Abtretung offenlegt. 

7. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden 
Bestimmungen zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf 
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer 
Wert die zu sichernden Forderungen um 20% oder mehr 
übersteigt. 

8. Der Käufer erklärt bereits jetzt sein Einverständnis, dass die von 
uns mit der Abtretung der Vorbehaltsware beauftragten Personen 
zu diesem Zweck das Grundstück bzw. das Gebäude auf oder in 
dem sich die Gegenstände befinden, betreten oder befahren 
können, um die Vorbehaltsware zu sich zu nehmen. 

9. Der Käufer hat uns von jeder Beschlagnahme, 
Zwangsvollstreckung oder sonstigem - unsere Eigentumsrechte 
beeinträchtigenden – Eingriff durch Dritte unverzüglich zu 
benachrichtigen. Der Käufer hat die Kosten der Maßnahmen zur 
Beseitigung der Eingriffe Dritter, insbesondere die etwaiger 
Interventionsprozesse, zu tragen. 

§ 8 Gewährleistung – Haftung 

1. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den 
vereinbarten technischen Vorschriften. Falls wir nach 
Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Käufers zu 
liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den 
vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs. 

2. Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, sind wir nach 
unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht 
unerheblichen Mangel handelt. Für den Fall der Nachbesserung 
sind wir dazu verpflichtet, die Transport-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die gelieferte Ware nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde. 

Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung 
unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt sie zu 
verweigern. 

Wir können – solange der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem 
mangelfreien Teil der Leistung entspricht – die Nacherfüllung 
verweigern. 
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3. Erfolgt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nicht innerhalb 
einer – unter Berücksichtigung unserer Liefermöglichkeiten – 
angemessenen Frist oder schlägt die Nachbesserung und/oder 
Ersatzlieferung fehl, so kann der Käufer die Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

4. Die Mängelrechte des Käufers setzen zwingend voraus, dass 
dieser seine nach § 377 HGB von ihm zu beachtenden 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllt 
hat. 

5. Soweit sich nachstehend (Abs. 7) nichts anderes ergibt, sind 
weitere Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund 
(insbesondere Ansprüche aus Verletzung von vertraglichen 
Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme 
desjenigen nach § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie 
sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt 
insbesondere für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen 
Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der 
Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. 

6. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer 
anderen Sache oder einer geringeren Menge.  

7. Der in Abs. 5 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein 
Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige 
Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von beruhen. 

Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 
„Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, 
sondern auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt; im Übrigen ist sie gem. Abs. 5 ausgeschlossen. 

Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen 
nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes 
für Personen- oder Sachschaden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. 

Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei 
Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster 
Mangel unsere Haftung auslöst. 

Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes 
entsprechend. 

8. Es wird keine Gewähr für Schäden übernommen, die auf eine 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße und 
ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten seitens des Käufers oder Dritter 
zurückzuführen sind.   

9. Die Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und 
Verwendungsersatz verjähren in einem Jahr nach Ablieferung der 
Kaufsache.  

Dies gilt nicht bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist, und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat; in diesem Fall tritt die 
Verjährung erst nach 5 Jahren ein. 

Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines 
Rücktrittrechts sind ausgeschlossen, soweit der 
Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. 

Der Käufer kann im Falle des S. 3 aber die Zahlung des 
Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts 
oder der Minderung dazu berechtigt sein würde; im Falle des 
Rücktrittsausschlusses und einer nachfolgenden 
Zahlungsverweigerung sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.   

10. Ansprüche aus Herstellerregress bleiben durch diesen 
Abschnitt unberührt. 

§ 9 Haftung für Nebenpflichten  

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom 
Käufer infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor 
oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und 
Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann oder Schäden entstehen, 

so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Käufers die 
Regelungen der §§ 8 und 10 entsprechend. 

§ 10 Rücktritt des Käufers und sonstige Haftung unsererseits  

1. Die nachstehenden Regelungen gelten für Pflichtverletzungen 
außerhalb der Mängelhaftung und sollen das gesetzliche 
Rücktrittsrecht weder ausschließen noch beschränken. 

Ebenso sollen uns zustehende gesetzliche oder vertragliche 
Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

2. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die gesamte 
Leistung endgültig unmöglich wird, gleiches gilt für Unvermögen. 

Der Käufer kann auch dann vom ganzen Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die 
Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach durch unser 
Vertretenmüssen unmöglich wird und er an der Teilleistung kein 
Interesse hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die 
Gegenleistung entsprechend mindern; das Rücktrittsrecht gilt nicht 
bei unerheblicher Pflichtverletzung. 

3. Liegt eine Leistungsverzögerung vor und gewährt der Käufer uns 
nach Verzugsbegründung eine angemessene Frist zur Leistung 
und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum 
Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem Leistungsverzug gilt Abs. 1 S. 
2 entsprechend. 

Wird vor der Ablieferung vom Käufer in irgendeinem Punkt eine 
andere Ausführung des Liefergegenstandes gefordert, so wird der 
Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung über die 
Ausführung unterbrochen und gegebenenfalls um die für die 
anderweitige Ausführung erforderliche Zeit verlängert. 

4. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer für den 
Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigt, allein oder weit 
überwiegend verantwortlich ist oder wenn der von uns zu 
vertretende Umstand im Zeitpunkt des Annahmeverzuges des 
Käufers eintritt. 

Im Falle der Unmöglichkeit behalten wir in den vorgenannten 
Fällen unseren Anspruch auf die Gegenleistung nach Maßgabe 
des § 326 Abs. 2 BGB. 

5. Weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund 
(insbesondere Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, 
Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, 
Aufwendungsersatz, unerlaubter Handlung sowie sonstiger 
deliktischer Haftung) sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere 
für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind 
sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind 
auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache 
resultieren. 

Dies gilt nicht, soweit die Schadenursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhte. Dies gilt auch nicht, soweit es um 
Schäden aus einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit geht. 

Ebenso wenig wird die Haftung im Falle der Übernahme einer 
Garantie ausgeschlossen, soweit eine gerade davon umfasste 
Pflichtverletzung unsere Haftung auslöst. 

Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 
„Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, 
sondern lediglich auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

§ 11 Werkstückbezogene Modelle – Fertigungseinrichtungen  

1. Soweit uns der Käufer Modelle oder Fertigungseinrichtungen (z.B. 
Gießereiformen) zur Verfügung stellt, sind uns diese kostenfrei 
zuzusenden. Wir können verlangen, dass der Käufer solche 
Einrichtungen jederzeit zurückholt; kommt er einer solchen 
Aufforderungen innerhalb von 3 Monaten nicht nach, sind wir 
berechtigt, ihm diese auf seine Kosten zurückzusenden. Die 
Kosten für die Instandhaltung und gewünschte Änderungen trägt 
der Käufer. 

Der Käufer haftet für technisch richtige Konstruktion und den 
Fertigungszweck sichernde Ausführung der Einrichtungen, wir 
sind jedoch zu gießereitechnisch bedingten Änderungen 
berechtigt. Wir sind ohne besondere Vereinbarung nicht 
verpflichtet, die Übereinstimmung der zur Verfügung gestellten 
Einrichtungen mit beigefügten Zeichnungen oder Mustern zu 
überprüfen. 

2. Soweit werkstücksbezogene Modelle oder 
Fertigungseinrichtungen von uns auf Wunsch des Käufers 
angefertigt oder beschafft werden, hat der Käufer uns die hierfür 
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entstandenen Kosten zu vergüten. Sind seit der letzten Lieferung 
3 Jahre vergangen, sind wir zur weiteren Aufbewahrung nicht 
verpflichtet. 

Soweit abweichend hiervon vereinbart ist, dass der Käufer 
Eigentümer der Einrichtungen wird, so geht das Eigentum mit 
Zahlung des Kaufpreises auf ihn über. Die Übergabe der 
Einrichtungen wird ersetzt durch unsere Aufbewahrungspflicht. 

3. Sämtliche Modelle und Fertigungseinrichtungen werden von uns 
mit derjenigen Sorgfalt behandelt, die wir in eigenen 
Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Auf Verlangen des 
Käufers sind wir verpflichtet, dessen Modelle und Einrichtungen 
auf seine Kosten zu versichern. Ansprüche auf Ersatz von 
Folgeschäden sind ausgeschlossen, sofern nur unerhebliche 
Abweichungen von der Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen. Ansprüche auf 
Ersatz von Folgeschäden sind auch unter den Voraussetzungen 
von § 8 Abs. 5 ausgeschlossen. 

4. Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben 
des Käufers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, 
stellt uns der Käufer von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
Unsere, dem Käufer ausgehändigten Zeichnungen und 
Unterlagen sowie unsere Vorschläge für die vorteilhafte 
Gestaltung und Herstellung der Gussstücke dürfen an Dritte nicht 
ohne unsere vorherige Zustimmung weitergegeben und können 
jederzeit zurückverlangt werden. 

Lizenzansprüche des Käufers aufgrund gewerblicher 
Schutzrechte an eingesandten oder in seinem Auftrage 
angefertigte oder beschaffte Modelle und Fertigungseinrichtungen 
sind ausgeschlossen, soweit diese von uns vertragsgemäß 
verwendet werden. 

§ 12 Einzugießende Teile 

1. Zum Eingießen bestimmte Teile sind kostenfrei anzuliefern; sie 
müssen maßhaltig und eingussfertig sein. Erforderliche 
Bearbeitungskosten gehen zu Lasten des Käufers. 

2. Die Zahl der Eingussteile muss die der bestellten Gussstücke 
angemessen überschreiten. 

§ 13 Vertraulichkeit 

1. Der Käufer wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, 
Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der 
Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten 
Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie 
entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber 
Dritten geheim halten, wenn wir sie als vertraulich bezeichnet oder 
an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse haben. 

2. Informationen dürfen weder an Dritte weitergegeben werden, noch 
in anderer Form Dritten zugänglich gemacht werden. Es sind alle 
angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter 
zu vermeiden. 

3. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen 
oder Kenntnisse und endet frühestens 36 Monate nach Ende der 
Geschäftsverbindung. 

4. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die 
allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Käufer bereits 
bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, 
oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten 
übermittelt werden oder die von ihm ohne Verwertung unserer 
geheim zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse entwickelt 
werden. Die Verpflichtung gilt weiter nicht für Unterlagen und 
Kenntnisse, die ohne Verschulden des Käufers allgemein bekannt 
werden oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder 
werden. 

§ 14 Gerichtsstand – Erfüllungsort – anzuwendendes Recht 

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen 
und Zahlungen (einschließlich Scheckklagen) sowie sämtlicher 
sich zwischen den Vertragsparteien ergebender Streitigkeiten aus 
den zwischen ihnen geschlossenen Verträgen ist unser 
Geschäftssitz, DE-09599 Freiberg, soweit der Käufer Kaufmann 
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Käufer auch an dem Ort seines Geschäftssitzes zu verklagen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG = United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods vom 11.04.1980). 

3. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies 
die Wirksamkeit der Einkaufsbedingungen im Übrigen nicht. 


